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Nr. 45 Samstag, 12. November 2016

Nr. 1 Sitzung des   
Gemeinderates

Am Dienstag, dem 15. 11. 2016 
findet um 19.30 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses (OG) eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates statt.

Tagesordnung:
 1. Bekanntgabe von Beschlüssen 

aus der letzten nichtöffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates

 2. Bauantrag auf Errichtung eines 
Bürogebäudes an eine bestehen-
de Halle, Nähe Egelseebachstra-
ße 2, Fl.-Nr. 2598/3

 3. Abschluss eines städtebaulichen 
Vertrags nach § 11 BauGB zum 
Erlass einer Einbeziehungssat-
zung nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 und 
3 BauGB für die Grundstücke 
Fl.-Nr. 2791 und 2793/4 (jeweils 
Teilflächen)

 4. Bebauungsplan „Hamlar – Un-
terfeld“; Abwägung und Be-
schlussfassung der eingegan-
genen Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
in Verbindung mit der Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB; Fassung des 
Satzungsbeschlusses gemäß § 10 
BauGB

 5. Beschlussfassung zur Anschaf-
fung eines LKW-Tandem-Drei-
seitenkippers für den Bauhof

 6. Information und Beschlussfas-
sung zur Abgabe der Optionser-
klärung zum neuen Umsatzsteu-
errecht

 7. Haushalt 2016; hier Information 
Stand Haushalt und Beschluss-
fassung über außerordentliche 
Tilgungen

 8. Informationen zum aktuellen 
Sachstand SEG-Garage; ggf. Be-
schlussfassung

 9. Informationen zum Antrag der 
CSU-/Junge Liste-Fraktion vom 
20. 9. 2016

 10. Aktuelle Informationen zum 
Thema Asyl

 11. Information zum Antrag des Er-
sten Bürgermeisters Martin Pa-
ninka auf Elternzeit

 12. Bekanntgaben & Sonstiges
Im Anschluss wird die Sitzung 

nichtöffentlich fortgeführt.

Nr. 2 Bürgerbüro, Standesamt 
und Ordnungsamt 
geschlossen

Wegen einer Fortbildung bleiben 
am Dienstag, dem 15. 11. 2016 das 
Bürgerbüro, das Standesamt und das 
Ordnungsamt ganztags geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung und be-
danken uns für Ihr Verständnis.

Nr. 3 Energieberatung im 
Landkreis Donau-Ries

Näheres hierzu unter Gemein-
same Bekanntmachungen Nr. 1

Nr. 4 Zimmererhandwerk 
erlernen und gleichzeitig 
studieren: Ausbildung 
und Studium „Holzbau – 
Projektmanagement“ 

Näheres hierzu unter Gemein-
same Bekanntmachungen Nr. 2

Nr. 5 Termine der Woche

Datum/Uhrzeit 12. 11./14 Uhr 
Veranstaltung Jahreshaupt- 
 versammlung 
Ort Gasthaus Unterwirt 
Veranstalter VdK Ortsverband

Datum/Uhrzeit 13. 11./08 Uhr 
Veranstaltung Volkstrauertag 
Ort Kath. Kirche/ Kriegerdenkmal 
Veranstalter Gemeinde/Soldaten- 
 und Kameradenverein

Datum/Uhrzeit 15.11./19:30 Uhr 
Veranstaltung Sitzung des 
 Gemeinderates 
Ort Rathaus/Sitzungssaal 
Veranstalter Gemeinde

Weitere Termine finden Sie im 
Veranstaltungskalender auf un-
serer Homepage unter www. 
asbach-baeumenheim.de und 
täglich unter der Rubrik „Wohin 
heute?“ in der Donauwörther Zei-
tung.

Nr. 6 Wir gratulieren . . .

Folgende Damen und Herren fei-
ern Geburtstag:

Heute, den 12. 11., Herr Herbert 
Pichler, Im Weiler 8 (74 Jahre)

Sonntag, 13. 11., Frau Ingeborg 
Deuter, Raiffeisenstraße 40 (79 Jah-
re)

Donnerstag, 17. 11., Herr Metin 
Alidagi, Am Meypark 2 d (73 Jahre)

Wir wünschen allen genannten 
sowie auch allen ungenannten Jubi-
laren alles Gute, viel Glück, Gesund-
heit und Gottes Segen.

Martin Paninka 
Erster Bürgermeister
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Nr. 1 Veranstaltungen
Sie interessieren sich für Veranstal-

tungen in Rain? Dann besuchen Sie 
unsere Website. Unter www.rain.
de/Aktuelles/Veranstaltungen fin-
den Sie unseren täglich aktualisier-
ten Veranstaltungs kalender.  
Schauen Sie doch mal Rain!

Nr. 2 Volkstrauertag
Am Samstag, 12. November 

2016, dem Vorabend des Volkstrau-
ertages, findet um 17.15 Uhr eine 
kurze Andacht der Krieger- und 
Soldatenkameradschaft Rain in der 
Friedhofskirche und anschließend 
eine Gedenkfeier an der Gefalle-
nenglocke statt. Am Volkstrauer-
tag, 13. November 2016, 10 Uhr, 
Trauergottesdienst in der Stadt-
pfarrkirche mit anschließender tra-
ditioneller Gedächtnisfeier gegen 
10.45 Uhr am Kriegerdenkmal. Die 
gesamte Bevölkerung ist zu beiden 
Terminen herzlich eingeladen.

Nr. 3 Martinimarkt
Am Sonntag, den 13. Novem-

ber 2016 findet der traditionelle 
Martinimarkt statt. Die Geschäfte in 
Rain haben von 13 bis 18 Uhr zum 
Verkauf geöffnet. Verkaufsstellen, die 
am Marktsonntag geöffnet haben, 
müssen das Gesetz über den Schutz 
der Sonn-und Feiertage, die Bestim-
mungen der Arbeitszeitordnung, des 
Manteltarifvertrages für die Arbeit-
nehmer im Einzelhandel in Bayern 
und des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
beachten. Wegen des Marktes, der im 
gesamten Bereich der Hauptstraße 
stattfindet, ist die Hauptstraße am 
Sonntag, den 13. November 2016 
von 6 bis 20 Uhr für den gesamten 
Verkehr gesperrt. Die Anlieger der 
Hauptstraße werden dringend ge-
beten, die Fahrzeuge von Samstag 
auf Sonntag nicht im Bereich der 
Hauptstraße zu parken.

Nr. 4 Termine Bürger-  
versammlung 2016

Die Termine für die diesjährigen 
Bürgerversammlungen sind wie folgt 
vorgesehen:

Wallerdorf  
Mo., 14. 11. 2016 Alte Schule

Gempfing  
Mi., 16. 11. 2016 Schützenheim

Mittelstetten   
Do., 24. 11. 2016 Jugendraum

Oberpeiching  
Mo., 28. 11. 2016 Haus der Vereine

Unterpeiching  
Do., 01. 12. 2016 Gasthaus Braun

Etting  
Mo., 05. 12. 2016 Schützenheim

Sallach  
Do., 08. 12. 2016 Feuerwehrhaus

Staudheim  
Mo., 12. 12. 2016 Gasthof Sonne
Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Nr. 5 Fällige Gemeinde-
steuern- Steuertermin 
15. 11. 2016

Am 15. November werden zur 
Zahlung an die Stadtkasse Rain fäl-
lig:
- die 4. Rate der Gewerbesteuer-  

vorauszahlung 2016
- die 4. Rate der Grundsteuer 2016 

(soweit diese nicht in einem Jah-
resbetrag entrichtet wird.)
Um umgehende Einzahlung bzw. 

Überweisung wird gebeten. Soweit 
Einzugsermächtigungen vorliegen, 
werden diese von der Stadtkasse 
Rain durchgeführt.

Nr. 6 Beratungstag des VdK 
Ortsverband Rain

Der VdK Ortsverband Rain bietet 
1 – 2 x monatlich einen Beratungs-
tag an. Die Beratung erfolgt für alle 
Mitglieder und Nichtmitglieder und 
umfasst auch die Funktion als Lotse. 
Dabei werden Kontakte zu anderen 
Organisatoren vermittelt.

Die Termine 2016 sind jeweils 
von 14 – 16 Uhr im Rathaus Rain, 
Hauptstraße 60, Zimmer 8.

Für November 2016 finden die-
se statt am: 15. und 29. November 
2016.
Kontakt:  Frau Inge Ochwald  

Tel. 0906/23387

Nr. 7 Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes Nr. 5 a 
„Am Fischerweg“ mit 
integriertem Grün- 
ordnungsplan

Mit Bescheid vom 27. 6. 2016 
Nr. FB 40-1342, hat das Landrat-
samt Donau-Ries die 8. Änderung 
des Flächennutzungsplanes geneh-
migt. Der Stadtrat hat bereits am 
12. 10. 2010 den Bebauungsplanes 
Nr. 5 a „Am Fischerweg“ in der Fas-
sung vom 27. 7. 2010 als Satzung be-
schlossen. Die Festsetzung erfolgt 
als allgemeines Wohngebiet (WA). 
Der Flächenausgleich erfolgt im Pla-
nungsareal auf privater Fläche.

Folgende Flurnummern der Ge-
markung Rain sind betroffen: 2435/3 
TF, 621, 620, 619.

Der Satzungsbeschluss wird hier-
mit gemäß § 10 Abs. 3 des Bauge-
setzbuches (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. 5 a „Am Fischerweg“ mit 
integriertem Grünordnungsplan in 
Kraft. 

Jedermann kann den Bebauungs-
plan mit der Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umwelt-
belange und die Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung in dem Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden, und aus wel-
chen Gründen der Plan nach Abwä-
gung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wur-
de, bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Rain und im Rathaus der Stadt Rain, 
Büro für Stadtentwicklung, Haupt-
straße 60, 86641 Rain, EG, Zimmer 
Nr. 18 
Geschäftszeiten: 
Mo. bis Fr. 08.00 – 12.30 Uhr 
Mo. bis Do. 14.00 – 16.00 Uhr
einsehen und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangen. Auf die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfol-
gen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Stadt 

geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen.
Außerdem wird auf die Vorschrif-

ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister

Nr. 8 Ärztlicher Notfalldienst
Feuerwehr und Rettungsdienst 

sind unter der gemeinsamen Not-
rufnummer 112 erreichbar. Der 
ärztliche Notfalldienst ist jetzt un-
ter der bundeseinheitlichen kosten-
losen Tel. 1161 17 erreichbar. Die 
bisherige Nummer des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes Bayern, ist wei-
terhin unter der Tel. 01805/191212 
(14 Cent pro Minute) erreichbar. 
Für Burgheim und Rennertshofen 
ist der Notdienst auch unter www.
praxis-mayer.de im Internet veröf-
fentlicht.

Nr. 9 Apotheken-Notdienst
Ab 1. 1. 2014 gilt ein neuer Dienst-

plan mit geänderter Gruppeneintei-
lung der Apotheken in Asbach-Bäu-
menheim, Burgheim, Donauwörth, 
Mertingen, Rain und Rennertsh-
ofen. Es erfolgt ein täglicher Dienst-
wechsel um 8 Uhr.

Der Notdienstkalender ist im 
Internet unter www.lak-bayern.
notdienst-portal.de abrufbar. Er 
ist außerdem täglich im Service-Teil 
der Donauwörther Zeitung veröf-
fentlicht.

Nr. 10 Energieberatung im 
Landkreis Donau-Ries

Siehe Gemeinsame Bekanntma-
chungen Nr. 1

Nr. 11 Zimmererhandwerk 
erlernen und gleichzeitig 
studieren: Ausbildung 
und Studium „Holzbau – 
Projektmanagement“

Siehe Gemeinsame Bekanntma-
chungen Nr. 2

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister
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Nr. 1 Sitzung  
des Bauausschusses

Am Dienstag, 15. November 
2016, 16 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal des Rathauses Monheim 
die Sitzung des Bau- und Grund-
stücksausschusses statt.
Tagesordnung:
1. Ortseinsicht städtischer Friedhof;

-  Absperren des Tores Richtung 
Schützenheim und Zurverfü-
gungstellung von Transportge-
rätschaft

-  Rückschnitt bzw. evtl. Entfer-
nung von Bäumen im Bereich 
der Urnengräber

2. Antrag Christine Scheuenpflug, 
Buchenweg 12, Monheim auf 
Baumrückschnitt im Baugebiet 
„Zur Brandkapelle“

3. Antrag Jugendgruppe „Schuppen 
Itzing“ auf Renovierungsmaß-
nahmen beim Juze

4. Aussprache über Standorte für 
WLAN-Hotspots

5. Bauantrag auf Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Doppelga-
rage und Nebengebäude auf Fl.-
Nr. 417/1, Gmk. Weilheim (Weil-
heimer Straße 3)

6. Antrag Fischereiverein Monheim 
auf Verlängerung des Pachtver-
hältnisses über das Fischereirecht 
im Roßköpfleweiher

7. Evtl. Anbringung einer Video- 
überwachung im Rathausinnenhof 
bzw. Durchgang zum Kreuzwirt 
wegen Verschmutzungen etc.

Nr. 2 Fälligkeit der Realsteuern
Am 15. November 2016 werden 

zur Zahlung fällig:
a) die Gewerbesteuer  

(Vorauszahlung) für die Zeit   
vom 1. 10. – 31. 12. 2016

b) die Grundsteuer (bei vierteljähr-
licher Zahlungsweise) für die Zeit 
vom 1. 10. – 31. 12. 2016
Sofern keine Abbuchungsermäch-

tigung vorliegt, bitten wir diese Steu-
ern bis spätestens 15. 11. 2016 zur 
Einzahlung zu bringen. Nach diesem 
Zeitpunkt sind wir leider gezwun-
gen, die fälligen Beträge einschließ-
lich Mahngebühren und Säumniszu-
schlägen zu erheben.

Nr. 3 Bürgerversammlungen 
in den Stadtteilen und 
Monheim

Folgende Termine stehen fest:
Mi. 16. 11. 2016  

Weilheim GH Rosenwirth
Do. 17. 11. 2016  

Liederberg Schafstadel
Mo. 21. 11. 2016  

Monheim Schützenheim
Alle Veranstaltungen beginnen um 

20 Uhr! 
Anträge, die zur Behandlung 

kommen sollen, sind jeweils 3 Werk-
tage vor der Veranstaltung schriftlich 
bei der Stadt einzureichen.

Nr. 4 Bundesstraße 
25, Nördlingen – 
Donauwörth; Planfest-
stellung nach §§ 17 ff. 
FStrG i.V. m. Art. 72 ff. 
BayVwVfG und gleich-
zeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit im 
Rahmen der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung 
nach § 9 UVPG für den 
dreistreifigen Ausbau 
zwischen Nördlingen und 
Möttingen (Bauabschnitt 
1) von Abschnitt Nr. 
530, Station 0,090 bis 
Abschnitt Nr. 530, Station 
1,903 (Bau-km 0+001 bis 
Bau-km 1+889)

Die Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Staatliche Bau-
amt Augsburg hat für das oben ge-
nannte Bauvorhaben das Planfest-
stellungsverfahren beantragt.

Für das Vorhaben wird eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt. Die hierfür zuständige Behör-
de ist die Regierung von Schwaben, 
die im Rahmen dieses Planfeststel-
lungsverfahrens auch über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) entscheidet. 
Die nachfolgenden Hinweise gel-
ten für die Anhörung der Öffentlich-
keit zu den Umweltauswirkungen 
des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 
UVPG entsprechend. Die ausge-
legten Planunterlagen enthalten die 
nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen 
Angaben.

1.
Der vorliegende Plan beinhaltet 

den ersten Bauabschnitt des dreist-
reifigen Ausbaus der Bundesstraße 
25 zwischen Nördlingen und Möt-
tingen. Dieser beginnt östlich der 
Anschlussstelle „Nördlingen-Süd“ 
(Verknüpfung mit der Bundesstraße 
466) und liegt ausschließlich im Ge-
meindegebiet von Reimlingen. Er ist 
1,888 km lang und beinhaltet einen 
1.645 m langen Überholabschnitt in 
Fahrtrichtung Donauwörth/Augs-
burg. Die heute zweispurige, 8,0 m 
breite Fahrbahn soll auf drei Fahr-
spuren mit 12,0 m Breite und beid-
seitigen 1,5 m breiten Banketten 
(RQ 11,5+) verbreitert werden. Die 
Verbreiterung ist über die gesamte 
Ausbaulänge einseitig auf der nörd-
lichen Seite geplant. Die südliche 
Böschung bleibt unberührt. Die ge-
streckte Linienführung der Bundes-
straße 25 bleibt in Lage und Höhe 
weitgehend unverändert. Die Tras-
sierung für den Ausbau erfolgt be-
standsnah. Ebenfalls Bestandteil 
des ersten Bauabschnitts sind Ver-
besserungen an der Anschlussstelle 
„Nördlingen-Süd“. Durch Verschie-
bung des nördlichen Anschlussastes 

 Samstag, 12. November 2016

Gemeinsame 
Bekanntmachungen
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Stadt Rain, Verwaltungsgemeinschaft 
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Gemeinden Buch dorf, Daiting, Rögling 
und Tagmersheim.
Die Anschriften und Kontaktdaten finden 
Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt.
Satz: Medienzentrum Augsburg GmbH 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 1 Energieberatung im 
Landkreis Donau-Ries

Der nächste Beratungstermin fin-
det am Donnerstag, 17. November 
2016, von 14 bis 17 Uhr in Nörd-
lingen in der Bauinnung, Kerschen-
steiner Str. 35, statt. Beraten lassen 
können sich Einfamilienhaus-Besit-
zer ebenso wie Mehrfamilienhaus-
eigentümer, Hausverwaltungen aber 
auch Gemeinden.

Die Energieberater erteilen Aus-
künfte zu
• Erneuerbaren Energien und  

sonstigen Energieträgern
• Anwendungstechnik  

(Heizsysteme, Warmwasserberei-
tung, Lüftung, sparsame Energie-
verwendung)

• Nutzer-Verhalten (richtig heizen, 
richtig lüften, spezifischer Ener-
gieverbrauch in kWh/m², Energie-
einsparmöglichkeiten)

• Baulichen Änderungen im Be-
stand (Dämmmaßnahmen, Fen-
ster)

• Förderprogrammen  
(staatliche und andere)

• Gesetzlichen Rahmenbedingun- 
gen (Energieeinsparverordnung, 
Bundesimmissionsschutzgesetz)

• Grobe Betrachtung der Wirt-
schaftlichkeit (Vergleich der Ko-
sten: fix, variabel, Bau, Betrieb).
Informationen und Terminverein-

barungen bitte im Agenda-Büro un-
ter 0 90 6/ 74-258 oder unter agen-
da21@lra-donau-ries.de bzw. Tel. 
0 90 81/ 259 70 (Bauinnung).

Nr. 2 Zimmererhandwerk 
erlernen und gleichzeitig 
studieren: Ausbildung 
und Studium „Holzbau – 
Projektmanagement“

Momentan genug von Schule, 
aber dennoch den Wunsch zu studie-
ren und dabei noch Geld verdienen? 
„Holzbau – Projektmanagement“ 
bietet beides: Ausbildung zum Zim-
merer und gleichzeitig Studium 1. 
Semester Projektmanagement (Bau).

Zielgruppe sind junge Leute mit 
Hochschulzugangsberechtigung, die 
im Bereich Holzbau Führungsposi-
tionen anstreben. Die Dauer des ge-
samten Ausbildungsganges beträgt 
fünf Jahre und drei Monate. Die Ab-
solventen erwerben während ihrer 
Ausbildungszeit folgende Qualifika-
tionen:
• Gesellenbrief im  

Zimmererhandwerk
• Polier im Zimmererhandwerk
• Hochschulabschluss Bachelor of 

Engineering im Studiengang Pro-
jektmanagement/Bauingenieur-
wesen

• Meister im Zimmererhandwerk
Nächster Ausbildungsstart:   
September 2017  
Bewerbungsschluss 31. Mai 2017
Studienplätze maximal: 20
Informationen  
und Anmeldung unter:
Kompetenzzentrum  
Holzbau & Ausbau, Biberach
Wolfgang Schafitel  
Tel. 0 73 51/ 440 91-55  
E-Mail: schafitel@zaz-bc.de  
www.zimmererzentrum.de
Rückmeldungen von  
Teilnehmern finden Sie unter:
zimmererzentrum.de/ 
ausbildung/duales-studium- 
biberacher-modell/feedback/


